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(54) Grabkammer

(57) Die Grabkammer (160) weist einen ringsum ge-
schlossenen Kammerteil in Form einer Bodenwanne
(161) oder eines Kammerringes und einen Trog (162)
auf. Der Kammerteil (161) nimmt bei einer Bestattung
den Sarg auf. Der aufgesetzte Trog (162) verschließt
den Kammerteil (161). Der Trog (162) enthält eine
Erdabdeckung. Es sind zwei Paar Stützwände (181,
182) vorhanden, die den einen Trog (162) oder die Trö-
ge (162) mehrerer seitlich nebeneinander aufgereihter
Kammerteile (161) außen ringsum in geringem Abstand

umgeben. Die Längsstützwände (181) sind entlang der
Schmalseite der Kammerteile (161) aufgestellt. Je eine
Querstützwand (182) ist entlang der Längsseite des am
Ende der Reihe gelegenen Kammerteils (161) aufge-
stellt. Die Stützwände (181, 182) sind so ausgebildet
und angeordnet, daß sie im Höhenbereich von der Un-
terkante bis höchstens zur Oberkante des Kammerteils
(161) an diesem anliegen und daß sie im darüber lie-
genden Höhenbereich einen bestimmten Abstand von
der Außenseite des Troges (162) haben.
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